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Zeitgemäßer Jugendmedienschutz zwischen Abschirmung, Vorsorge und Teilhabe
Das deutsche Jugendmedienschutzrecht: ein einseitig restriktiver Fokus auf
Inhalte

Der Jugendmedienschutz in Deutschland gilt als einer der restriktivsten Rechtsrah-
men der westlichen Welt.1 Die zentralen Instrumente des Jugendmedienschutzes sind
in ihrer Wirkung im Schwerpunkt rezeptions- bzw. inhaltsorientiert. Sie verfolgen
einen restriktiv-bewahrenden Ansatz und sind darauf ausgerichtet, den Zugang von
Kindern und Jugendlichen zu medialen Angeboten zu beschränken oder generell zu
verhindern (Abschirmung).

Als besonders scharfes Schwert2 erweist sich die staatliche Indizierung nach dem Ju-
gendschutzgesetz (→ Rn. 50), welche weitreichende Abgabe- und Vertriebsverbote
sowie absolute Werbeverbote nach sich zieht, wobei den Distributoren bei Nichtbe-
achtung Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe droht (§ 15 Abs. 1 iVm § 27
Abs. 1 JuSchG). Im Vergleich mit dem Ausland ebenso ohne Parallelen3 bleibt das
unmittelbar im Strafgesetzbuch verankerte – gleichermaßen mit Freiheitsstrafe bis zu
einem Jahr oder mit Geldstrafe bedrohte – absolute Herstellungs- und Verbreitungs-
verbot bestimmter Formen von Gewaltdarstellungen insbes. in Spielfilmen (§ 131
Abs. 1 StGB). Aber auch die Einbeziehung praktisch sämtlicher Online-Angebote in
das vom Jugendmedienschutz-Staatsvertrag ausgerufene Postulat eines ausdifferen-
zierten, altersabgestuften Zugangs (§ 5 Abs. 1 JMStV) zeugt nicht von Kompromiss-
bereitschaft. Das Modell einer durchdeklinierten Altersabstufung verträgt sich nicht

A.
I.

1 Ebenso deutlich Dreyer KJug 2020, 130.
2 Begriff bei Erdemir K&R 2008, 223 (227); dort für die sog. automatische Indizierung kraft Gesetzes nach

§ 15 Abs. 2 JuSchG.
3 Vgl. Gerhardt NJW 1975, 375 („einzige ihrer Art in der ganzen Welt“); Laufhütte JZ 1974, 46 (49) („ge-

schichtslos“); Weber, Die Kriminalisierung von Gewaltdarstellungen nach § 131 StGB, S. 21; NK-StGB/Os-
tendorf StGB § 131 Rn. 1; s. auch Erdemir, Filmzensur und Filmverbot, S. 71.
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mit der dynamischen und globalen Struktur des Internets.4 Globale Nutzer, die in
Echtzeit in einem weltumspannenden Medium kommunizieren, lassen sich nicht in
Alterskategorien und „Sendezeitschienen“ pressen.5

Dabei war das deutsche Jugendmedienschutzrecht jenseits der klassischen Rezepti-
onsrisiken bis vor wenigen Monaten gleichwohl noch ein gänzlich unbeschriebenes
Blatt. Selbst die im Oktober 2016 in Kraft getretene Novelle zum Jugendmedien-
schutz-Staatsvertrag wurde von den Ländern nicht dazu genutzt, um einen Fokus auf
die neuen Risiken im Netz zu legen.6

Die digitale Welt: Rezeptions-, Kommunikations- und Interaktionsrisiken
Die voranschreitende Digitalisierung der Gesellschaft konnte darauf keine Rücksicht
nehmen. Sie ist mittlerweile nahezu abgeschlossen. Die „digitale Volljährigkeit“ be-
ginnt heute mit etwa zehn Jahren: Über 70 Prozent der Sechs- bis Dreizehnjähri-
gen nutzen das Internet, während es bei den Zwölf- bis Dreizehnjährigen mit 97
Prozent nahezu alle sind.7 Jeder zwölfjährige Schüler findet mühelos den Weg zu
gewaltverherrlichenden oder pornografischen Angeboten im digitalen Netz. Zudem
sind Minderjährige seit dem Einzug des Web 2.0 nicht nur Rezipienten, sondern
zugleich Teilnehmer und Akteure (Paradigmenwechsel in den Medien).8 Und durch
die Ausweitung und Ausdifferenzierung ihrer Rollen vervielfältigen sich die Risiken.
Mobbing und Cybergrooming,9 der zu sorglose Umgang mit der eigenen Nacktheit
beim Tausch von Bildern, Suchtgefährdung und Anleitung zur Selbstgefährdung, Ver-
braucher- und Datenschutz: Kinder und Jugendliche sind beim Umgang mit sozialen
Medien vor allem Kommunikations- und Interaktionsrisiken ausgesetzt.

Wobei die Rezeptionsrisiken auch in der digitalen Welt zentrales Thema bleiben. Jen-
seits der großen Streaming-Portale für Filme und Serien fluten auch weltweit abruf-
bare Darstellungen von Leid, Gewalt und Tod die Bildlabore des Web 2.0, ohne mit
den wirksamen Möglichkeiten der Kontextualisierung und Kommentierung für eine
moralische Grundierung zu sorgen.10 Und erstaunlich viele Nutzer schauen lustvoll
hin, wenn im World Wide Web das humane Genom der Gesellschaft attackiert wird.
Es ist kaum abzuschätzen, was diese Bilder, die oftmals sogar für Erwachsene kaum
zu ertragen sind, speziell in den Köpfen und Herzen der Kinder zur Folge haben kön-
nen. Rigoroses Vorgehen bleibt dort unverzichtbar. Dort, wo Menschenwürde und
konkreter Opferschutz tangiert sind, stehen Rechtsverfolgung und Sanktionierung
nicht zur Disposition.

II.

4 Krit. auch Beck RundfunkR/Schulz/Dankert JMStV § 11 Rn. 82 („zu ambitioniert“).
5 S. hierzu bereits Erdemir Funkkorrespondenz 4/2012, 9 (11).
6 Ausf. zur JMStV-Novelle 2016 Spindler/Schuster/Erdemir JMStV § 1 Rn. 41 ff.; s. hierzu auch Erdemir in

Eifert/Gostomzyk S. 200 ff.
7 KIM-Studie 2020, S. 87.
8 Zum Paradigmenwechsel in den Medien s. Erdemir, Neugewichtung des Kinder- und Jugendmedienschutzes

in Zeiten der Digitalisierung der Gesellschaft, S. 8 ff.
9 Wenn Täter oder Täterinnen im Internet nach ihren Opfern suchen, nennt man das Cybergrooming: Sie

nutzen verschiedene soziale Netzwerke wie bspw. Instagram oder Snapchat oder die Chatfunktion von
Online-Spielen, um den sexuellen Kontakt zu Kindern und Jugendlichen herzustellen.

10 S. hierzu die Praxisbeispiele bei Erdemir Menschenwürde S. 15 ff.
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te Inhalte in eigener Verantwortung auf ihre Beeinträchtigungsmöglichkeit hin zu
analysieren oder sie anderenfalls wie einen Erwachseneninhalt „ab 18 Jahren“ zu be-
handeln.90

Fazit
Der Bund, das gilt es bei aller berechtigter Kritik anzuerkennen, hat mit dem neuen
Jugendschutzgesetz einen ersten Schritt in die richtige Richtung getan. Dabei ist der
Jugendmedienschutz aber weiterhin eine Dauerbaustelle mit Helmpflicht.91 Und er
steht am Scheideweg. Wenn die Länder bestehende Schutzkonzepte nicht umgehend
neu überdenken, wird das deutsche Jugendmedienschutzrecht weiter an Glaubwür-
digkeit und damit an notwendigem Rückhalt in der Gesellschaft verlieren. Wenn
sie aber die richtige Weggabelung nehmen, dann sollte am Ende dieser Entwicklung
ein neues und aufgeräumtes Jugendschutzmodell stehen, das ebenso präventiv wie
interdisziplinär ausgerichtet ist. Ein pragmatisches Jugendschutzmodell, das einige
grundsätzliche Regelungen zu einem stärker risikoorientierten Jugendschutz trifft und
dort, wo es um Menschenwürde und Opferschutz geht, auf die repressiven Instru-
mentarien des geltenden Rechts verweist.92

Epilog: Das scharfe Schwert aus der analogen Welt
In dem vorliegenden Beitrag ist viel von einem zeitgemäßen, nach vorn gewandtem
Jugendmedienschutz die Rede. Das im Jugendschutzgesetz verankerte Instrumenta-
rium der Indizierung folgt dagegen noch dem Leitbild eines paternalistischen Für-
sorgestaates mit streng bewahrpädagogischer Ausrichtung (rigorose Abschirmung).
Damit passt es nicht zu dem modernen Anstrich, den das Jugendschutzgesetz mit
der aktuellen Novelle erhalten hat. Die Indizierung beschädigt mit ihrem strengen
Werbeverbot, welches auch die sog. neutrale Werbung umfasst,93 vor allem die Infor-
mationsfreiheit des mündigen (erwachsenen) Bürgers, erschwert aber auch nachhaltig
die Berufsausübung der Anbieter und Vertriebsfirmen von Filmen und Spielen.94 Es
wäre deshalb ein starkes Signal des Bundes, würde er dieses scharfe Schwert aus der
analogen Welt entweder ersatzlos streichen oder aber zumindest auf schwer jugend-
gefährdende Medien beschränken.

V.

E.

90 S. hierzu Dreyer KJug 2020, 130 (134) („potenzielle Bombe“).
91 „Baustelle Jugendmedienschutz“: So lautete bereits der Titel der 7. Jugendmedienschutztagung von ARD,

ZDF sowie der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der Deutschen Bischofskonferenz vom
27.11.2014 beim NDR in Hamburg. S. hierzu Erdemir, „Wechselseitige Anerkennung“. Notwendige Regu-
lierungen aus Sicht der Wissenschaft, Vortrag im Original abgedruckt in epd medien 14/2015, 10 (13)
(„absolute Helmpflicht“).

92 Eingehend zur Aufsichtspraxis der Landesmedienanstalten im Bereich von Menschenwürde und Opferschutz
Erdemir Menschenwürde S. 12 ff.

93 Liesching/Schuster/Liesching JuSchG § 15 Rn. 40.
94 Das Werbeverbot führt zB bei Filmen, die im Kino vorgeführt werden sollen, dazu, dass sie faktisch von Er-

wachsenen nicht wahrgenommen werden, weil die öffentliche Vorführung nicht angekündigt werden darf;
vgl. Degenhart UFITA 2009, 335; Nikles/Roll/Spürck/Erdemir/Gutknecht/Spürck/Erdemir JuSchG § 15
Rn. 31 sowie Liesching/Schuster/Liesching JuSchG § 15 Rn. 33.
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oder der Nutzer sich registriert haben.52 Denkbar wäre es zwar auch, an den Wohn-
ort anzuknüpfen. Dieser wird aber womöglich nicht von allen Diensteanbietern bei
der Registrierung abgefragt. Im Interesse einer Datenminimierung (vgl. Art. 5 Abs. 1
lit. c DS-GVO) sollte dieses Erfordernis auch nicht „durch die Hintertür“ eingeführt
werden. Zudem böte dies ein höheres Missbrauchspotential, kann doch einfacher ein
ausländischer Wohnort angegeben werden, als (zB mittels VPN) eine ausländische IP-
Adresse genutzt werden.

Die materielle Beweislast dafür, dass die zahlenmäßige Nutzergrenze unterschritten
ist, trifft den Diensteanbieter. Das folgt daraus, dass er nach dem Wortlaut des § 24a
Abs. 3 JuSchG „nachweislich“ weniger als eine Million Nutzerinnen und Nutzer ha-
ben muss und wird auch in der Gesetzesbegründung postuliert.53 Die Validierbarkeit
der Anbieterangaben ist dabei naturgemäß begrenzt.

Anwendbarkeit unabhängig vom Sitzland?
Die Verpflichtung, Vorsorgemaßnahmen zu ergreifen, gilt gemäß § 24a Abs. 4 S. 1
JuSchG unabhängig davon, ob das Sitzland des jeweiligen Diensteanbieters Deutsch-
land ist. Ausreichen soll stattdessen, dass er hinreichenden kinder- und jugendmedi-
enschutzrechtlichen Inlandsbezug aufweist.54 Das jeweilige Sitzland wird dabei – im
Anwendungsbereich des TMG – nach § 2a TMG bestimmt (§ 24a Abs. 4 S. 4
JuSchG). Auch das in § 3 TMG verankerte Herkunftslandprinzip soll durch die Ver-
pflichtung nicht berührt werden (§ 24a Abs. 4 S. 4 JuSchG; → § 9 Rn. 21 ff.). Satz 1
und Satz 4 erscheinen damit ausschließlich auf Einzelfälle anwendbar, in denen die
Vorgaben von Art. 3 Abs. 4 lit. b E-Commerce-RL berücksichtigt wurden (→ § 9
Rn. 18).

Die wichtigsten Punkte:

n Der persönliche Anwendungsbereich des § 24a JuSchG weist teils erhebliche
Anwendungsprobleme in der Praxis auf, insbesondere aufgrund der Unbe-
stimmtheit der Norm.

n Wer Diensteanbieter ist, richtet sich nach der Definition im TMG.
n Ob mit den Nutzerinhalten eigene oder fremde Inhalte zugänglich gemacht

werden, muss im Einzelfall festgestellt werden. Die Abgrenzungskriterien erge-
ben sich aus der (va zivilrechtlichen) Rechtsprechung zum Zu-eigen-Machen
von Inhalten.

n Wann eine Gewinnerzielungsabsicht vorliegt, kann unter Rückgriff auf die De-
finition dieses Begriffs im NetzDG ermittelt werden.

n Kriterien dafür, wann ein Angebot „üblicherweise“ von Kindern und Jugendli-
chen genutzt wird, bleiben unbestimmt.

n Das Anknüpfen der Vorsorgepflicht an Mindestnutzerzahlen unabhängig von
dem Risikopotenzial eines Angebots erscheint mit Blick auf die Schutzziele des

VII.

52 Vgl. BeckOK InfoMedienR/Hoven/Gersdorf NetzDG § 1 Rn. 33. Kritisch aber Spindler/Schmitz/Liesching
NetzDG § 1 Rn. 71.

53 BT-Drs. 19/24909, 67: „wenn sie nachweisen“.
54 BT-Drs. 19/24909, 67.
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Synopse*

Jugendschutzgesetz (JuSchG) – alt Jugendschutzgesetz (JuSchG) – neu

Abschnitt 1 Allgemeines Abschnitt 1 Allgemeines

§ 1 Begriffsbestimmungen § 1 Begriffsbestimmungen

(1) Im Sinne dieses Gesetzes

1. sind Kinder Personen, die noch nicht 14
Jahre alt sind,

2. sind Jugendliche Personen, die 14, aber
noch nicht 18 Jahre alt sind,

3. ist personensorgeberechtigte Person, wem
allein oder gemeinsam mit einer anderen
Person nach den Vorschriften des Bürger-
lichen Gesetzbuchs die Personensorge zu-
steht,

4. ist erziehungsbeauftragte Person, jede
Person über 18 Jahren, soweit sie auf
Dauer oder zeitweise aufgrund einer Ver-
einbarung mit der personensorgeberech-
tigten Person Erziehungsaufgaben wahr-
nimmt oder soweit sie ein Kind oder eine
jugendliche Person im Rahmen der Aus-
bildung oder der Jugendhilfe betreut.

(unverändert)

(1a) Medien im Sinne dieses Gesetzes sind
Trägermedien und Telemedien.

(2) Trägermedien im Sinne dieses Gesetzes
sind Medien mit Texten, Bildern oder Tönen
auf gegenständlichen Trägern, die zur Weiter-
gabe geeignet, zur unmittelbaren Wahrneh-
mung bestimmt oder in einem Vorführ- oder
Spielgerät eingebaut sind. Dem gegenständli-
chen Verbreiten, Überlassen, Anbieten oder
Zugänglichmachen von Trägermedien steht
das elektronische Verbreiten, Überlassen, An-
bieten oder Zugänglichmachen gleich, soweit
es sich nicht um Rundfunk im Sinne des § 2
des Rundfunkstaatsvertrages handelt.

(unverändert)

(3) Telemedien im Sinne dieses Gesetzes sind
Medien, die nach dem Telemediengesetz
übermittelt oder zugänglich gemacht werden.
Als Übermitteln oder Zugänglichmachen im
Sinne von Satz 1 gilt das Bereithalten eigener
oder fremder Inhalte.

(unverändert)

(4) Versandhandel im Sinne dieses Gesetzes
ist jedes entgeltliche Geschäft, das im Wege
der Bestellung und Übersendung einer Ware
durch Postversand oder elektronischen Ver-
sand ohne persönlichen Kontakt zwischen

(unverändert)

* Die Synopse wurde von Rechtsanwalt Philipp Sümmermann erstellt.
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Lieferant und Besteller oder ohne dass
durch technische oder sonstige Vorkehrungen
sichergestellt ist, dass kein Versand an Kinder
und Jugendliche erfolgt, vollzogen wird.
(5) Die Vorschriften der §§ 2 bis 14 dieses
Gesetzes gelten nicht für verheiratete Jugend-
liche.

(unverändert)

(6) Diensteanbieter im Sinne dieses Gesetzes
sind Diensteanbieter nach dem Telemedienge-
setz vom 26. Februar 2007 (BGBl. I S. 179)
in der jeweils geltenden Fassung.

§ 2 Prüfungs- und Nachweispflicht § 2 Prüfungs- und Nachweispflicht

(1) Soweit es nach diesem Gesetz auf die Be-
gleitung durch eine erziehungsbeauftragte
Person ankommt, haben die in § 1 Abs. 1
Nr. 4 genannten Personen ihre Berechtigung
auf Verlangen darzulegen. Veranstalter und
Gewerbetreibende haben in Zweifelsfällen die
Berechtigung zu überprüfen.

(unverändert)

(2) Personen, bei denen nach diesem Gesetz
Altersgrenzen zu beachten sind, haben ihr Le-
bensalter auf Verlangen in geeigneter Weise
nachzuweisen. Veranstalter und Gewerbetrei-
bende haben in Zweifelsfällen das Lebensal-
ter zu überprüfen.

(unverändert)

§ 3 Bekanntmachung der Vorschriften § 3 Bekanntmachung der Vorschriften

(1) Veranstalter und Gewerbetreibende haben
die nach den §§ 4 bis 13 für ihre Betriebsein-
richtungen und Veranstaltungen geltenden
Vorschriften sowie bei öffentlichen Filmver-
anstaltungen die Alterseinstufung von Filmen
oder die Anbieterkennzeichnung nach § 14
Abs. 7 durch deutlich sichtbaren und gut les-
baren Aushang bekannt zu machen.

(unverändert)

(2) Zur Bekanntmachung der Alterseinstu-
fung von Filmen und von Film- und Spielpro-
grammen dürfen Veranstalter und Gewerbe-
treibende nur die in § 14 Abs. 2 genannten
Kennzeichnungen verwenden. Wer einen Film
für öffentliche Filmveranstaltungen weiter-
gibt, ist verpflichtet, den Veranstalter bei der
Weitergabe auf die Alterseinstufung oder die
Anbieterkennzeichnung nach § 14 Abs. 7 hin-
zuweisen. Für Filme, Film- und Spielpro-
gramme, die nach § 14 Abs. 2 von der obers-
ten Landesbehörde oder einer Organisation
der freiwilligen Selbstkontrolle im Rahmen
des Verfahrens nach § 14 Abs. 6 gekennzeich-
net sind, darf bei der Ankündigung oder Wer-
bung weder auf jugendbeeinträchtigende In-
halte hingewiesen werden noch darf die An-

(2) Zur Bekanntmachung der Alterseinstu-
fung von Filmen und von Spielprogrammen
dürfen Veranstalter und Gewerbetreibende
nur die in § 14 Abs. 2 genannten Kennzeich-
nungen verwenden. Wer einen Film für öf-
fentliche Filmveranstaltungen weitergibt, ist
verpflichtet, den Veranstalter bei der Weiter-
gabe auf die Alterseinstufung oder die Anbie-
terkennzeichnung nach § 14 Abs. 7 hinzuwei-
sen. Für Filme und Spielprogramme, die nach
§ 14 Abs. 2 von der obersten Landesbehörde
oder einer Organisation der freiwilligen
Selbstkontrolle im Rahmen des Verfahrens
nach § 14 Abs. 6 gekennzeichnet sind, darf
bei der Ankündigung oder Werbung weder
auf jugendbeeinträchtigende Inhalte hinge-
wiesen werden noch darf die Ankündigung

Anhang
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